
H2 Anpassung der Finanzordnung (Regelung der

Nachtragshaushaltspflicht)

Antragsteller*in: Kreisvorstand

Tagesordnungspunkt: 2. Verabschiedung Haushalt 2024

Antragstext

1
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Paragraf 3, Punkt 5, der Finanzordnung des Frankfurter Kreisverbands von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN ist wie folgt zu ergänzen:
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„Zuvor ist er gem. Punkt 3 zu beraten. Gleiches gilt im entsprechenden
Verhältnis für Mindereinnahmen, die nicht durch Minderausgaben ausgeglichen
sind.“
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Im selben Paragrafen und Punkt ist der im ersten Satz genannte
Überschreitungswert von 10% auf 5% zu senken.

Begründung

Die Anpassungen entsprechen ähnlichen Regelungen auf Landesebene und stärken eine ausgeglichene

Haushaltsführung. Mit ihnen fließen Erkenntnisse aus dem Haushaltsjahr 2023 ein. Die Anpassung

vervollständigt die Neufassung unserer Finanzordnung im Jahr 2022.
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